
Einkommensgrenzen ab 01.09.2015 

1. Familienpass 

 Paare/Alleinstehende mit einem Kind 

 
Selbständige Beamte Arbeitnehmer Stufe Rabatt 

36.500 € 26.500 € 31.000 € 1 30% 

42.000 € 30.000 € 35.500 € 2 20% 

47.500 € 33.000 € 39.500 € 3 10% 

53.000 € 36.500 € 44.000 € 4 10% 

 

 Paare/Alleinstehende mit zwei Kindern 

 
Selbständige Beamte Arbeitnehmer Stufe 

Rabatt erstes 
Kind 

Rabatt zweites 
Kind 

44.000 € 32.000 € 37.500 € 1 30% 50% 

49.500 € 35.500 € 42.000 € 2 20% 40% 

55.000 € 38.500 € 46.500 € 3 10% 30% 

60.500 € 42.000 € 50.500 € 4 10% 20% 

 

 Paare/Alleinstehende mit drei Kindern 

 
Selbständige Beamte Arbeitnehmer Stufe 

Rabatt erstes 
Kind 

Rabatt zweites 
Kind 

Rabatt drittes 
Kind 

52.000 € 37.500 € 44.000 € 1 30% 50% 80% 

57.500 € 41.000 € 48.500 € 2 20% 40% 80% 

63.000 € 44.000 € 53.000 € 3 10% 30% 80% 

68.500 € 47.500 € 57.500 € 4 10% 20% 80% 

74.000 € 51.000 € 61.500 € 5 ohne ohne 60% 

79.500 € 54.000 € 66.000 € 6 ohne ohne 30% 

 



 

 Paare/Alleinstehende mit mehr als drei Kindern 

 
 
 
Selbständige Beamte Arbeitnehmer Stufe 

Rabatt 
erstes 
Kind 

Rabatt zweites 
Kind 

Rabatt 
drittes 
Kind 

Rabatt vierte 
und weitere 

Kinder 

59.500 € 43.000 € 50.500 € 1 30% 50% 80% 80% 

65.000 € 46.500 € 55.000 € 2 20% 40% 80% 80% 

70.500 € 49.500 € 59.500 € 3 10% 30% 80% 80% 

75.000 € 53.000 € 64.000 € 4 10% 20% 80% 80% 

81.500 € 56.000 € 68.500 € 5 ohne ohne 60% 70% 

87.000 € 59.500 € 72.500 € 6 ohne ohne 30% 40% 

 
Bei jedem weiteren Kind erhöht sich die Einkommensgrenze in der jeweiligen Stufe um weitere 6.500 Euro bei 
Arbeitnehmerhaushalten, 5.500 Euro bei Beamtenhaushalten und 7.500 Euro bei Selbständigenhaushalten. 

 


